
1.)  Alle Geschäftsbeziehungen mit unseren Abnehmern regeln sich 
nach den nachstehenden Vertragsbedingungen. Diese werden mit 
der Auftragserteilung vereinbart. Die Unwirksamkeit einzelner Teile 
dieser Bedingungen berührt nicht die Wirksamkeit der übrigen Be-
stimmungen.

2.)  Alle unsere Angebote sind unverbindlich und freibleibend. Aufträge 
gelten als angenommen, wenn eine schriftliche Bestätigung erteilt 
oder die Lieferung ausgeführt wird. 

3.)  Eingehende Bestellungen werden im Rahmen unserer üblichen Ge-
schäftszeit bearbeitet und ausgeliefert.

  Von uns nicht zu vertretende Lieferstörungen – z. B. Arbeitskampf-
maßnahmen, behördliche Maßnahmen, sowie höhere Gewalt – be-
rechtigen den Abnehmer nicht, vom Vertrag zurückzutreten oder 
Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Sollten wir mit un-
seren Vertragspfl ichten in Verzug geraten, kann der Abnehmer erst 
nach einer von ihm schriftlich zu setzenden Nachfrist von mindestens 
drei Wochen vom Vertrag zurücktreten. Schadensersatzansprüche 
können in diesem Falle nur geltend gemacht werden, wenn der Scha-
denseintritt auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz unsererseits beruht.

4.)  Die Waren werden in einwandfreier Beschaffenheit geliefert. Bean-
standungen hinsichtlich der Menge der gelieferten und/oder zu-
rückgenommenen Gebinde (Voll- und Leergut) sowie der Arten und 
Sorten der gelieferten Ware sind unverzüglich bei Empfang bzw. 
Abholung geltend zu machen. Offensichtliche Mängel sind innerhalb 
von drei Tagen nach Lieferung, nicht offensichtliche Mängel innerhalb 
von drei Tagen nach ihrem Erkennen schriftlich geltend zu machen, 
anderenfalls ist die Geltendmachung ausgeschlossen. Entscheidend 
ist der Eingang der Mängelrüge bei uns.

  Bei berechtigten Mängeln steht dem Käufer lediglich das Recht zu, 
Ersatzlieferung zu verlangen. Für den Fall, dass diese nicht zur Be-
seitigung der Mängel führt, bleibt ihm vorbehalten, Herabsetzung der 
Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages zu verlangen. 
Trübbier wird bei berechtigter Reklamation nur bei Rückgabe von 
mehr als 50 % der Füllmenge des trüben Bieres  ersetzt, und zwar 
mengenmäßig in Höhe der Rückgabe.

  Weitergehende Ansprüche – auch dritter Personen – sind, soweit ge-
setzlich zulässig, ausgeschlossen.

  Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung oder Lagerung der 
Ware durch den Käufer entstehen, ebenso wie nicht neue Ware, sind 
von der Gewährleistung nicht umfasst.

5.)  Die Lieferung erfolgt nach unserer jeweils gültigen Preisliste frei Haus. 
Zusätzliche Transportleistungen unserer Mitarbeiter gehen auf Risiko 
des Käufers.

6.)  Die Bezahlung unserer Rechnung hat sofort ab Rechnungsdatum 
ohne jeden Abzug zu erfolgen, falls nichts anderes vereinbart ist. Bei 
Zahlung durch Scheck, Banklastschrift oder Wechsel tritt die Erfül-
lung erst mit Eingang der Gutschrift ein.

  Nach Ablauf der genannten Zahlungsfrist sind wir berechtigt, 1 % 
Zinsen pro Monat auf die Rechnungssumme zu verlangen. Die Gel-
tendmachung eines weiteren Verzugsschadens bleibt unberührt.

  Schecks, Wechsel und Banklastschriften werden nur aufgrund be-
sonderer Vereinbarungen und ohne weitere Kosten für uns herein-
genommen. Wir übernehmen keine Gewähr für Vorlage und Protest. 
Sollte uns bekannt werden, dass der Kunde von ihm gegebene 
Wechsel oder Schecks nicht eingelöst hat, sind wir befugt, die von 
ihm erhaltenen Wechsel/Schecks zurückzugeben und sofortige Bar-
leistungen zu verlangen. Bei noch nicht erfüllten Verträgen können wir 
vom Vertrag zurücktreten.

 7.)  Paletten, Kisten, Mehrwegfl aschen, Fässer usw. (mit Ausnahme aller 
Einweggebinde) werden den Käufern nur leihweise überlassen.

  Für Mehrwegfl aschen und Kisten wird Pfandgeld nach den jeweils 
gültigen Sätzen erhoben, es ist zugleich mit der Rechnung zu bezahlen.

  Der Käufer ist zur Rückgabe des Leergutes im ordnungsgemäßen 
Zustand verpfl ichtet. Für nicht zurückgegebenes Leergut ist Scha-
densersatz in Höhe des Wiederbeschaffungswertes zu leisten. Das 
Pfand wird dabei angerechnet.

 8.) Beim Kauf von Kohlensäure durch den Kunden gelten folgende Be-
 sonderheiten und Maßgaben:
  8.1.  Der Kauf erstreckt sich lediglich auf die Kohlensäure selbst. Vom 

Kaufvertrag ausgenommen ist die Gebindefl asche, in der der 
Getränkefachgroßhändler dem Kunden die Kohlensäure zur Verfü-
gung stellt. Diese Gebindefl asche bleibt Eigentum des Getränke-
fachgroßhändlers, soweit zwischen den Parteien nicht ausdrück-
lich und schriftlich etwas anderes vereinbart wird. Deshalb ist der 
Käufer von Kohlensäure verpfl ichtet, die Kohlensäure-Gebinde-
fl asche dem Getränkefachgroßhändler nach Entnahme der 

Kohlensäure in einem einwandfreien, gebrauchstauglichen und 
betriebsfähigen Zustand zurückzugeben.

 8.2.  Die Kohlensäure-Gebindefl asche wird dem Käufer von 
Kohlensäure von dem Getränkefachgroßhändler für 
einen Zeitraum von 90 Kalendertagen kostenfrei zur Nut-
zung zur Verfügung gestellt. Nach Ablauf dieser Frist 
ist der Käufer verpfl ichtet, die Gebindefl asche dem 
Getränkefachgroßhändler gemäß Tz. 8.1.  zurückzugeben.
Der Käufer ist jedoch berechtigt, die Gebindefl asche auch 
nach Ablauf dieser Frist weiter zu nutzen. In diesem Falle 
kommt zwischen den Parteien ein Mietvertrag über die
Gebindefl asche zustande. Der Käufer ist verpfl ichtet, dem
Getränkefachgroßhändler für jeden weiteren angefangenen
Tag, an dem er die Gebindefl asche in Besitz oder Nutzung 
behält, einen Mietzins von 0,10 EUR zzgl. MwSt. zu zahlen. Das 
Gleiche gilt, wenn der Käufer die Kohlensäure-Gebindefl asche 
dem Getränkefachgroßhändler nach Ablauf der Frist nicht zu-
rückgewährt, bis zum Tage der Rückgewähr, ohne dass, egal aus 
welchen Gründen, ein Mietverhältnis über die Gebindefl asche 
begründet wird.

 8.3.  Der Käufer von Kohlensäure ist verpfl ichtet, dem Getränkefach-
großhändler als Pfand für die Überlassung der Kohlensäure-
fl asche einen Betrag von 90,– EUR zzgl. MwSt. pro Kohlensäu-
refl asche zu entrichten. Die Rückzahlung des Pfandbetrages er-
folgt nach Rückgabe der Kohlensäurefl asche an den Getränke-
fachgroßhändler im einwandfreien Zustand. Kann der Käufer die 
Kohlensäurefl asche, egal aus welchem Grunde, nicht an den 
Getränkefachgroßhändler zurückgewähren, ist der Getränkefach-
großhändler berechtigt, den Pfandbetrag als Anzahlung auf den 
in Tz. 8.5. geregelten Schadensersatz zu behalten.

 8.4.  Jede Kohlensäure-Gebindefl asche wird von dem Getränkefach-
großhändler durch besondere Plomben gekennzeichnet und 
durch Aufnahme der Flaschennummer auf dem Lieferschein 
dokumentiert. Der Käufer ist verpfl ichtet, unverzüglich bei der 
Anlieferung und bei der Abholung oder Rückgabe der Kohlen-
säurefl asche die Plombe auf ihren einwandreien Zustand und die 
Richtigkeit der Flaschennummer auf dem Lieferschein zu prüfen 
und etwaige Unregelmäßigkeiten unverzüglich dem Getränke-
fachgroßhändler schriftlich anzuzeigen. Der Getränkefachgroß-
händler nimmt nur die selbstausgegebenen Flaschen zurück. Un-
terlässt der Käufer schuldhaft diese Anzeige oder Untersuchung, 
stehen ihm insoweit keine Ansprüche gegen den Getränkefach-
großhändler zu.

 8.5.  Ist die Kohlensäurefl asche 12 Monate nach Erhalt nicht zurück, so 
berechnet der Getränkefachgroßhändler die Leerfl asche an den 
Kunden in Höhe mit derzeit 130,– EUR zzgl. MwSt. Der geleistete 
Pfand wird mit verrechnet.

 9.)  Die gelieferten Waren bleiben bis zur völligen Bezahlung des Kauf-
preises sowie sonstiger offener Forderungen unser Eigentum. Im 
Falle des Zahlungsverzuges des Käufers sind wir berechtigt, die in 
unserem Vorbehaltseigentum stehende Ware in Besitz zu nehmen. Zu 
diesem Zweck gestattet der Käufer bereits jetzt unwiderrufl ich, dass 
unsere Mitarbeiter sein Grundstück betreten und die Ware herausho-
len können.

  Der Käufer ist berechtigt, im Rahmen eines ordnungsgemäßen Ge-
schäftsbetriebes die gelieferte Ware an Dritte zu veräußern. Zur Si-
cherung unserer Ansprüche tritt er schon jetzt die ihm aus der Wei-
terveräußerung zustehenden Forderungen gegen seine Abnehmer in 
Höhe des Rechnungswertes der von uns gelieferten Ware mit dem 
Rang vor dem Rest an uns ab. Falls unsere Vorbehaltsware mit ande-
ren Waren untrennbar vermischt wird, werden die Eigentümer im Ver-
hältnis der Rechnungswerte der gesamten Ware zum Rechnungswert 
der von uns gelieferten Ware. Im gleichen Verhältnis werden die dem 
Käufer erwachsenen Forderungen aus dem Verkauf derartiger Ware 
an uns abgetreten. Sollten die abgetretenen Kaufpreisforderungen 
zu einer Übersicherung unsererseits von mehr als 20 % der jeweils 
offenen Forderungen gegen den Käufer führen, sind wir auf Verlangen 
des Käufers verpfl ichtet, darüber hinausgehende Sicherungen nach 
unserer Wahl freizugeben.

10.)  Wir sind berechtigt, die bezüglich der Geschäftsbeziehungen oder im 
Zusammenhang mit diesen erhaltenen Daten über den Käufer, gleich 
ob diese vom Käufer selbst oder vom Dritten stammen, im Sinne des 
Bundesdatenschutzgesetzes zu verarbeiten.

11.)  In jedem Falle sind Schadensersatzansprüche gegen uns ausge-
schlossen, es sei denn, dass der Schadenseintritt auf grober Fahrläs-
sigkeit oder Vorsatz andererseits beruht.

12.)   Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für kaufmännische Kunden der 
Hauptsitz der Betriebsstätte des Lieferanten.
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